
 

19. Wahlperiode 15.10.2025  Drucksache 19/8457 

  

Hinweis des Landtagsamts: Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in der Verantwortung der Initiatoren. 
 
Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Gesetzentwurf 
der Staatsregierung 

Bayerisches Sportgesetz (BaySportG) 

A) Problem 

Körperliche Aktivität und Sport sind von herausragender Bedeutung für unsere Gesell-
schaft und wirken tief in sie hinein. Bewegung und Sport tragen in jedem Lebensalter 
wesentlich zum Wohlbefinden und zur körperlichen und psychischen Gesundheit jeder 
und jedes Einzelnen bei. Sie sind ein nicht zu unterschätzender Faktor bei der Präven-
tion von durch Bewegungsmangel (mit-)verursachten Krankheiten und können einen 
wertvollen Beitrag zur Stärkung der persönlichen Resilienz leisten. Zugleich kommt ge-
meinsam erlebtem Sport eine große soziale Komponente zu: Er schafft Zusammenhalt, 
wirkt Einsamkeit entgegen, lässt ein Gemeinschaftsgefühl über alle Bevölkerungsgrup-
pen hinweg entstehen, fördert die Inklusion von Menschen mit Behinderung und reprä-
sentiert Bayern im In- und Ausland. Ebenso dient der Sport der Werteerziehung sowie 
der Stärkung der sozialen und persönlichen Kompetenzen. 

Trotz der großen Bedeutung von Bewegung und Sport ist die Gesellschaft zunehmend 
geprägt von weniger Bewegung. Computerarbeit und Freizeitaktivitäten an Bildschir-
men sowie dadurch bedingte Sitzzeiten tragen hierzu entscheidend bei. Insbesondere 
viele Kinder und Jugendliche erreichen nicht die von der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) empfohlene tägliche Bewegungszeit von mindestens einer Stunde moderater 
bis intensiver körperlicher Aktivität (vgl. WHO guidelines on physical activity and seden-
tary behaviour. Geneva: World Health Organization; 2020). 

Eine zusätzliche Herausforderung besteht darin, dass sozial benachteiligte Bevölke-
rungsgruppen sich teilweise noch weniger bewegen als der Durchschnitt: So wurde in 
verschiedenen Studien nachgewiesen, dass Menschen mit niedrigem Einkommen, 
niedrigem Bildungsniveau oder Migrationshintergrund weniger körperlich aktiv sind (vgl. 
z. B. Bundesministerium für Gesundheit (2022): Bestandsaufnahme zur Bewegungsför-
derung bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland; Abu-Omar, K., Messing, S., Sar-
shar, M., Gelius, P., Ferschl, S., Finger, J., Bauman, A. (2021): Sociodemographic cor-
relates of physical activity and sport among adults. Ger J Exerc Sport Res 51:170–182; 
Hoebel, J., Finger, J., Kuntz, B. et al. Sozioökonomische Unterschiede in der körperlich-
sportlichen Aktivität von Erwerbstätigen im mittleren Lebensalter). Hinzu kommt der de-
mografische Wandel. Nach dem Bayerischen Landesamt für Statistik werden die ge-
burtenstarken Jahrgänge, die in der derzeitigen Bevölkerungsstruktur v. a. von der Ba-
byboomer-Generation gestellt werden und etwa 3,0 Mio. Personen umfassen, sich in 
höhere Altersjahre verschieben. Dadurch werden im Jahr 2043 die etwa Mitte 70-Jäh-
rigen zu den zahlenmäßig stärkeren Jahrgängen in Bayern gehören (vgl. Bayerisches 
Landesamt für Statistik: Beiträge zur Statistik – A182AB 202400 – Regionalisierte Be-
völkerungsvorausberechnung für Bayern bis 2043, Mai 2025). Sport trägt dazu bei, die 
Lebensqualität im Alter zu erhöhen und die Selbstständigkeit zu fördern, was für die 
Gesundheit der Bevölkerung entscheidend ist und die gesellschaftliche Leistungsfähig-
keit stärkt. 

Aufgrund des gesellschaftlichen Stellenwertes ist es daher notwendig, Bewegung und 
Sport als gesamtgesellschaftliche Querschnitts- und Gemeinschaftsaufgabe zu identifi-
zieren und staatlicherseits eine resiliente Gesellschaft zu befördern. 
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B) Lösung 

Die Förderung des Sports durch Staat und Gemeinden ist bereits in Art. 140 Abs. 3 der 
Bayerischen Verfassung (BV) niedergelegt. Diese Staatszielbestimmung bezieht sich 
auf das Gesamtspektrum des Sports. 

Trotz der überragenden Bedeutung von Sport und Bewegung in einer Vielzahl von ge-
sellschaftlichen Bereichen gibt es bislang keine umfassende bayerische gesetzliche 
Regelung, die die Staatszielbestimmung konkretisiert und das Thema unabhängig von 
Ressortzuständigkeiten ganzheitlich und übergreifend ordnet und so auf gesamtgesell-
schaftliche Fragestellungen Antwort gibt. Die Staatsregierung strebt deshalb die erst-
malige Schaffung einer zentralen und ressortübergreifenden Regelung in einem Baye-
rischen Sportgesetz an. Mit diesem werden die strategischen Eckpunkte in einer über-
sichtlichen Regelung konzentriert und so die Aktivitäten und Strukturen sowie die staat-
liche Unterstützung auf unterschiedlichen Ebenen und über Zuständigkeitsbereiche hin-
weg zusammengefasst. 

Das Bayerische Sportgesetz soll zugleich dazu beitragen, die handelnden Akteure zu 
vernetzen und die verschiedenen im Sportkontext stehenden Bereiche – auf einer ganz-
heitlichen Betrachtung aufbauend – durch einen ebenen- und ressortübergreifenden 
Ansatz zu bündeln. 

C) Alternativen 

Keine 

D) Kosten 

Das Bayerische Sportgesetz konkretisiert abstrakt-generell die in Art. 140 Abs. 3 BV 
enthaltene Staatszielbestimmung, stellt ressortübergreifend zu den im Bewegungs- und 
Sportkontext stehenden Themen Leitlinien auf und fasst die im Zusammenhang stehen-
den Bereiche des Sports normativ zusammen. 

Unmittelbar aus dem Bayerischen Sportgesetz resultierende Kosten ergeben sich nur 
im Hinblick auf den bereits bisher bestehenden Anspruch der Mitglieder des Lan-
dessportbeirats auf Erstattung von Reisekosten. Soweit auf der Grundlage der Umset-
zungsstrategie von den zuständigen Ressorts Maßnahmen ergriffen werden, erfolgen 
diese im Rahmen der vorhandenen Stellen und Mittel. 
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Gesetzentwurf 
Bayerisches Sportgesetz (BaySportG) 

Art. 1 

Ziel 
1Ziel dieses Gesetzes ist die nachhaltige Etablierung einer aktiven, sporttreibenden, 

gesunden und leistungsbereiten Gesellschaft. 2Über die verschiedenen Lebensphasen 
hinweg sollen alle Menschen in Bayern von früher Kindheit an bis ins fortgeschrittene 
Alter für Bewegung und Sport gewonnen und begeistert werden. 3Dies soll Bewegungs-
armut entgegenwirken, zu einer gesunden Lebensführung anregen und den sozialen 
Zusammenhalt stärken. 4Zugleich wird die Grundlage für zukünftige bayerische spitzen-
sportliche Erfolge geschaffen. 

Art. 2 

Organisierter Sport 

(1) 1Der Freistaat Bayern erkennt die Autonomie der gemeinnützigen zivilgesell-
schaftlichen Strukturen im Breiten- und Nachwuchsleistungssport mit den an ihrer 
Spitze stehenden Dachorganisationen in ihrer Bedeutung für die Entwicklung und Funk-
tionsfähigkeit des Sportsystems an. 2Er unterstützt den organisierten Sport, fördert ihn 
und arbeitet vertrauensvoll mit ihm zusammen. 

(2) Mit der gesellschaftlichen Bedeutung von Bewegung und Sport in den Bereichen 
Kinder-, Jugend-, Nachwuchsleistungs- und Spitzensport sowie Breitensport geht eine 
Verantwortung des organisierten Sports, insbesondere in den Bereichen Diskriminie-
rungsfreiheit und Teilhabe, Integrität, Schutz vor Gewalt und ökologische, ökonomische 
und soziale Nachhaltigkeit, einher. 

Art. 3 

Kinder- und Jugendsport 

(1) 1Die ganzheitliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und die Bewe-
gungserziehung im organisierten Sport, in der Kindertagesbetreuung sowie im Schul-
sport werden vom Freistaat Bayern im besonderen Maße unterstützt. 2Der sich aus 
Art. 57 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung (GO) ergebende Auftrag der Gemeinden, 
den Kinder- und Jugendsport zu fördern, bleibt unberührt. 

(2) Durch die Förderung des organisierten Kinder- und Jugendsports sollen Kinder 
und Jugendliche für Bewegung und Sport begeistert und im Sport entsprechend ihren 
Talenten zielgerichtet unterstützt werden. 

(3) 1Durch gezielte altersgerechte und entwicklungsangemessene Bewegungsan-
gebote in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege wird die motorische 
Entwicklung gefördert und frühzeitig ein positives Verhältnis zu körperlicher Aktivität 
aufgebaut. 2Pädagogisches Personal in der Kindertagesbetreuung wird in der Aus- und 
Fortbildung über die Bedeutung von Bewegung und Sport informiert und geschult. 

(4) 1Mittels regelmäßiger und umfassender Bewegungs- und Sportförderung an den 
Schulen einschließlich entsprechender Ganztagsangebote ist Kindern und Jugendli-
chen die Freude an Bewegung und Sport durch altersspezifische und entwicklungsan-
gemessene Bewegungsinhalte zu vermitteln. 2Der Freistaat Bayern trägt der bedeuten-
den Rolle von Bewegung und Sport im Kindes- und Jugendalter auch in der Lehreraus- 
und -fortbildung Rechnung. 
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(5) Bayernweit arbeiten Schulen sowie Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 
und der organisierte Sport bedarfsgerecht zusammen und vernetzen sich regional. 

(6) An den Hochschulen bilden Forschung und Lehre in der Sportwissenschaft und 
angrenzenden Disziplinen eine Grundlage der Ausbildung für die Sport- und Bewe-
gungserziehung sowie -förderung. 

Art. 4 

Nachwuchsleistungs- und Spitzensport 

(1) 1Durch die auf die Spitzensportstrukturen ausgerichtete Förderung des Leis-
tungssports auf Landesebene soll Athletinnen und Athleten zu zukünftigen spitzensport-
lichen Erfolgen verholfen werden. 2Hierzu zählen insbesondere Erfolge bei Olympi-
schen und Paralympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften und vergleich-
baren Wettkämpfen von herausgehobener Bedeutung. 

(2) 1Der Freistaat Bayern fördert den nachhaltigen, erfolgsorientierten und langfris-
tigen Leistungsaufbau sowie die flächendeckende systematische Talentfindung, -ent-
wicklung und -bindung durch den organisierten Sport. 2Er unterstützt die Vereinbarkeit 
von Bildung und Beruf mit der leistungssportlichen Entwicklung in seiner Zuständigkeit 
für die Schulen und Hochschulen sowie als Dienstherr und Arbeitgeber. 

Art. 5 

Breitensport 

(1) 1Breitensport ist die Sportausübung für jedermann als Freizeitbeschäftigung. 2Er 
umfasst den organisierten und nicht organisierten Sport einschließlich des Gesund-
heitssports. 

(2) 1Der Freistaat Bayern unterstützt Bewegungs- und Sportangebote des organi-
sierten Sports, die der Gesunderhaltung der Bevölkerung auch im weiteren Lebensver-
lauf dienen und die individuelle Lebensqualität verbessern. 2Der Auftrag der Gemeinden 
nach Art. 57 Abs. 1 Satz 1 GO, den Breitensport zu fördern, bleibt unberührt. 

Art. 6 

Inklusion im Sport 

(1) 1Die Teilhabe von Menschen mit Behinderung im Sport ist weiter auszubauen. 
2Der Freistaat Bayern erkennt die Vorbildfunktion des Sports für die Inklusion an. 

(2) Der Freistaat Bayern setzt sich durch die Schaffung wirksamer Anreize für die 
weitere Öffnung des organisierten Sports sowie die Teilhabe und Chancengleichheit 
von Menschen mit Behinderung sowie deren Gesundheit ein und arbeitet vertrauensvoll 
mit dem organisierten Behindertensport zusammen. 

(3) Durch Sportwettkämpfe von herausgehobener Bedeutung, barrierefreie Sport-
infrastruktur und inklusive Sportangebote, die Menschen mit und ohne Behinderung zu-
sammenbringen, wird die inklusive Wirkung des Sports in Bayern gestärkt. 

Art. 7 

Integration und gesellschaftliche Teilhabe 
1Der Freistaat Bayern erkennt die Rolle des Sports für die Integration und gesell-

schaftliche Teilhabe an und setzt sich für deren Gelingen durch Sport ein. 2Er unterstützt 
niedrigschwellige Bewegungs- und Sportangebote und stärkt die Vernetzung des orga-
nisierten Sports mit örtlichen Strukturen. 
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Art. 8 

Ehrenamt 

(1) 1Tragende Säule und wesentliches Element des organisierten Sports ist das Eh-
renamt. 2Die Arbeit der ehrenamtlich Engagierten im organisierten Sport soll vom Frei-
staat Bayern gewürdigt, unterstützt und erleichtert werden. 

(2) 1Alle Menschen sind möglichst frühzeitig für das Ehrenamt im Sport zu gewinnen 
und zu begeistern. 2Ihr ehrenamtliches Engagement ist langfristig zu sichern. 

Art. 9 

Sportanlagen und Bewegungsräume 
1Der Freistaat Bayern setzt sich für die bedarfsgerechte Gestaltung, die Schaffung 

und den Erhalt natürlicher Bewegungsräume sowie einer bewegungsfreundlichen Um-
gebung und vereinseigener oder von Staat oder Kommunen getragener Sportanlagen 
und Bewegungsräume als Grundlage eines vielseitigen und zugänglichen Bewegungs- 
und Sportangebots ein. 2Der Freistaat Bayern soll bei Abwägungen sowie Planungsvor-
haben die Bedeutung von Bewegung und Sport nach Maßgabe der Gesetze und unter 
Berücksichtigung seiner Leistungsfähigkeit miteinbeziehen. 3Den Kommunen wird emp-
fohlen, bei Abwägungen sowie Planungsvorhaben die Bedeutung von Bewegung und 
Sport nach Maßgabe der Gesetze und unter Berücksichtigung ihrer Leistungsfähigkeit 
miteinzubeziehen. 4Dies gilt auch bei den im Benehmen mit den Schulleitungen zu tref-
fenden Entscheidungen der Schulaufwandsträger gemäß Art. 14 Abs. 3 des Bayeri-
schen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) über die Nutzung von Schulsportanla-
gen insbesondere durch Sportvereine unter Wahrung der schulischen Belange. 

Art. 10 

Sportgroßveranstaltungen 

(1) 1Sportgroßveranstaltungen in Bayern können dazu beitragen, das Bewusstsein 
für die Bedeutung von Bewegung und Gesundheit in der Gesellschaft sowie deren Leis-
tungsbereitschaft zu erhöhen und den sozialen und interkulturellen Austausch zu stär-
ken. 2Der Freistaat Bayern legt bei deren Durchführung Wert auf Nachhaltigkeit. 

(2) Der Freistaat Bayern setzt sich zum Ziel, Bayern als weltoffenen Gastgeber für 
Olympische und Paralympische Spiele, Welt- oder Europameisterschaften und ver-
gleichbare internationale Wettkämpfe von herausgehobener Bedeutung weiter zu etab-
lieren. 

Art. 11 

Fördergegenstände und -grundsätze 

(1) Zur Erfüllung seiner gesellschaftlichen Funktion fördert der Freistaat Bayern den 
organisierten Sport insbesondere in den Bereichen: 

1. Sportbetrieb der Vereine und Verbände,  

2. Sportinfrastruktur, 

3. Sportgroßveranstaltungen,  

4. Inklusion im Sport und Integration durch Sport. 

(2) Die staatliche Förderung soll Anreize dafür setzen, dass der organisierte Sport 
seiner besonderen gesellschaftlichen Verantwortung insbesondere in Bezug auf fol-
gende Aspekte gerecht wird: 

1. Diskriminierungsfreiheit und gesellschaftliche Teilhabe, 

2. Integrität des Sports, 

3. Schutz vor Gewalt, 

4. ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit. 
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Art. 12 

Bayerischer Landessportbeirat 

(1) 1Zur Beratung des Landtags, der Staatsregierung und aller mit Sportangelegen-
heiten befassten Stellen und Einrichtungen in allen grundsätzlichen Fragen des Sports 
wird ein Landessportbeirat gebildet. 2Er nimmt aktiv an der Weiterentwicklung der bay-
erischen Sportlandschaft teil. 

(2) 1Der Landessportbeirat setzt sich aus 29 auf dem Gebiet des Sports erfahrenen 
Personen zusammen. 214 Mitglieder werden von den Fraktionen der im Landtag vertre-
tenen Parteien entsprechend ihrem Stärkeverhältnis für die Dauer der jeweiligen Legis-
laturperiode des Landtags nominiert. 3Die 15 weiteren Mitglieder werden für den glei-
chen Zeitraum von den jeweiligen auf dem Gebiet des Sports tätigen Verbänden, Ver-
einen und Körperschaften des öffentlichen Rechts vorgeschlagen und vom Landtag be-
stätigt: 

1. drei Vertreter des Bayerischen Landes-Sportverbands e.V., 

2. zwei Vertreter des Bayerischen Jugendrings, wobei einer dieser Vertreter von der 
Bayerischen Sportjugend im Bayerischen Landes-Sportverband e.V. benannt wird, 

3. ein Vertreter des Bayerischen Sportschützenbunds e.V.,  

4. ein Vertreter des Behinderten- und Rehabilitations-Sportverbands Bayern e.V., 

5. ein Vertreter der Deutschen Wandervereine, 

6. ein Vertreter des Bayerischen Landkreistags, 

7. ein Vertreter des Bayerischen Städtetags, 

8. ein Vertreter des Bayerischen Gemeindetags, 

9. ein Vertreter des Bayerischen Sportärzteverbands e.V., 

10. ein Vertreter der Vereine der bayerischen Sportpresse, 

11. ein Vertreter des Arbeitskreises Sportwissenschaft und Sport der Universitäten in 
Bayern, 

12. ein Vertreter der Sportlehrer. 

(3) 1Die Tätigkeit im Landessportbeirat ist ehrenamtlich. 2Zu den Beratungen des 
Landessportbeirats sind das Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration 
(Staatsministerium) und die sonst beteiligten Staatsministerien einzuladen. 3Die Mitglie-
der des Landessportbeirats erhalten Reisekosten nach den Vorschriften des Bayeri-
schen Reisekostengesetzes (BayRKG), falls ihnen keine höhere Vergütung zusteht. 

(4) 1Der Landessportbeirat gibt sich eine Geschäftsordnung. 2Das Staatsministe-
rium führt die Geschäfte. 

Art. 13 

Umsetzungsstrategie 
1Zur Erreichung der Ziele dieses Gesetzes erstellt die Staatsregierung im engen 

Austausch mit dem organisierten Sport, dem Bayerischen Landessportbeirat sowie wei-
teren betroffenen Akteuren eine Umsetzungsstrategie für den staatlichen Bereich als 
sportpolitisches Gesamtkonzept. 2Auf der Basis des Gesamtkonzepts ergreift die 
Staatsregierung im Rahmen der vorhandenen Stellen und Mittel Maßnahmen zur Um-
setzung.  

Art. 14 

Ausschluss der Klagbarkeit 
1Subjektive Rechte und klagbare Rechtspositionen werden durch die in diesem Ge-

setz oder aufgrund dieses Gesetzes begründeten Förderungen, Unterstützungen oder 
Angebote nicht begründet. 2Rechte aus Art. 12 Abs. 3 Satz 3 bleiben hiervon unberührt. 
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3Sämtliche finanzwirksamen Maßnahmen erfolgen nach Maßgabe des Staatshaus-
halts. 4Maßnahmen der Kommunen erfolgen nach Maßgabe ihrer jeweiligen Haushalts-
satzung. 

Art. 15 

Übergangsregelung für den Bayerischen Landessportbeirat 

Auf Mitglieder des Landessportbeirats, deren Amtszeit am oder vor dem …[einzu-
setzen: Tag vor Inkrafttreten des Gesetzes nach Art. 16 Abs. 1] begonnen hat, ist 
Art. 2 des Gesetzes über den Bayerischen Landessportbeirat in der am …[einzuset-
zen: Tag vor Inkrafttreten des Gesetzes nach Art. 16 Abs. 1] geltenden Fassung bis 
zum Ablauf ihrer Amtszeit weiter anzuwenden. 

Art. 16 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am …[einzusetzen: Tag des Inkrafttretens des Gesetzes] 
in Kraft. 

(2) Das Gesetz über den Bayerischen Landessportbeirat in der in der Bayerischen 
Rechtssammlung (BayRS 227-1-I) veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt 
durch § 1 Abs. 260 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden 
ist, tritt mit Ablauf des …[einzusetzen: Datum des Außerkrafttretens – Tag vor In-
krafttreten des Gesetzes nach Abs. 1] außer Kraft. 

 

 

Begründung: 

A) Allgemeiner Teil 

Art. 140 Abs. 3 BV begründet für Staat und Gemeinden einen Förderauftrag, lässt die 
Mittel zur Erreichung dieses Ziels jedoch im Wesentlichen offen und definiert weder ein 
bestimmtes Niveau der Zielerreichung noch ein bestimmtes (Mindest-)Maß an Förde-
rung (vgl. Lindner/Möstl/Wolff/Möstl, 2. Aufl. 2017, BV Art. 140 Rn. 4). Der verfassungs-
mäßige Auftrag der Förderung des Sports durch den Staat und die Gemeinden wird 
daher im Bayerischen Sportgesetz für den staatlichen Bereich konkretisiert; im kommu-
nalen Bereich fußt die Förderung des Sports auf dem den Kommunen verfassungs-
rechtlich gewährleisteten Selbstverwaltungsrecht. Mit dem vorliegenden Bayerischen 
Sportgesetz werden erstmals allgemeine und ressortübergreifende Leitbilder im Kon-
text Bewegung und Sport mit allen relevanten Aspekten festgelegt.  

Aufbauend auf den in einem Bayerischen Sportgesetz erfassten Leitlinien im Kontext 
Bewegung und Sport wird vom Freistaat Bayern für den staatlichen Bereich eine Um-
setzungsstrategie erarbeitet, anhand derer konkrete Maßnahmen durch die einzelnen 
Ressorts getroffen werden sollen. Die konkrete Ausgestaltung der staatlichen Förder-
programme erfolgt wie bisher weitgehend durch untergesetzliche Normen. 

 

B) Zwingende Notwendigkeit einer normativen Regelung  

Körperliche Inaktivität ist weltweit der viertgrößte Risikofaktor für Mortalität und viele 
Krankheiten (vgl. WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour: at a 
glance, 2020; Bundesministerium für Gesundheit (2024). Bewegungsförderung bei Er-
wachsenen in Deutschland. Bestandsaufnahme (Langversion); BVPG-Policy-Paper: Exe-
cutive Summaries Empfehlungen für eine gesündere und resilientere Gesellschaft (Sep-
tember 2025); Bewegungsförderung bei Kindern S. 3; Bayerisches Ärzteblatt 3/2021, 
S. 91). Bewegung und Sport tragen in jedem Lebensalter wesentlich zum Wohlbefinden 
und zur körperlichen und psychischen Gesundheit jeder und jedes Einzelnen bei. Sie 
sind ein nicht zu unterschätzender Faktor bei der Prävention von durch Bewegungs-
mangel (mit-)verursachten Krankheiten. So können sie beispielsweise einen Beitrag zur 
Vorbeugung häufiger Beschwerden wie Rückenschmerzen leisten und senken das Ri-
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siko für die Entstehung weitverbreiteter Erkrankungen wie Adipositas, der Zuckerkrank-
heit (Diabetes mellitus Typ 2), Herz-Kreislauf-Erkrankungen, verschiedener Krebser-
krankungen, Demenz und weiterer psychischer Erkrankungen. 

Die Auswirkungen von Bewegungsmangel sind erheblich. Einem WHO-Bericht aus dem 
Jahr 2022 zufolge belasten die gesundheitlichen Folgen des Bewegungsmangels das 
Gesundheitssystem jährlich mit geschätzten Kosten von 2,8 Mrd. € (vgl. BMG: Konsen-
spapier, Runder Tisch Bewegung und Gesundheit – Ergebnisse des sektorenübergrei-
fenden Dialogs zur Stärkung der Bewegungsförderung in Deutschland, S. 8, 
März 2024). Darüber hinaus entstehen Produktivitätsverluste und Fehlzeiten, die die 
Wirtschaft belasten. Länder, die in die Bewegungsförderung investieren, können mit 
einer beträchtlichen Rendite rechnen, da ein höheres Maß an körperlicher Aktivität zu 
gesünderen und produktiveren Arbeitskräften und einem erfüllteren Leben für alle bei-
trägt (vgl. WHO, Health-enhancing physical activity in the European Union, 2024, 
S. 15 ff.). 

Die besondere Bedeutung von Bewegung und Sport für die Gesellschaft erfordert daher 
in Form einer gesetzlichen Regelung eine Konkretisierung der in Art. 140 Abs. 3 BV 
normierten Staatszielbestimmung, die insbesondere die Grundlage für eine Umset-
zungsstrategie legt und so einen ressortübergreifend verbindlichen Handlungs- und 
Umsetzungsrahmen schafft, um Bewegungsarmut und körperlicher Inaktivität entge-
genzuwirken.  

 

C) Besonderer Teil 

Art. 1 

In Art. 1 Satz 1 wird die nachhaltige Etablierung einer aktiven, sporttreibenden und leis-
tungsbereiten Gesellschaft als das zentrale Ziel des Gesetzes benannt. Durch die ge-
zielte Ansprache und Begeisterung aller Menschen, beginnend in der frühen Kindheit 
bis hin ins hohe Alter, soll der Bewegungsmangel aktiv bekämpft werden. Hierzu sollen 
so viele Menschen wie möglich zu körperlicher Aktivität – einem essenziellen Bestand-
teil eines gesundheitsförderlichen Lebensstils – motiviert werden. Darüber hinaus wird 
durch die Schaffung einer sportlich aktiven Gesellschaft die Grundlage für zukünftige 
Erfolge im bayerischen Spitzensport gelegt. Dieses Gesetz ist somit ein wesentlicher 
Schritt zur Förderung einer gesunden Lebensweise und zur Sicherstellung, dass die 
bayerische Bevölkerung die Vorteile von Bewegung und Sport in vollem Umfang nutzen 
kann. 

 

Art. 2 Abs. 1 

Sportvereine und Sportverbände sind unverzichtbare Bestandteile der Gesellschaft, die 
weit über den reinen Sport hinausgehen und einen positiven Einfluss auf viele Lebens-
bereiche haben. Ihre Entstehung und Betätigung ist durch Art. 9 Abs. 1 des Grundge-
setzes (GG) geschützt (BVerfGE 13, 174 (175); 80, 244 (253); Steiner, SpuRt, 2008, 
222; Fritzweiler/Pfister/Summerer SportR-HdB/Fritzweiler, 4. Aufl. 2020, 2. Kap. 
Rn. 11). 

Sportvereine bieten Möglichkeiten für regelmäßige körperliche Betätigung unter Anlei-
tung qualifizierter Übungsleiterinnen und Übungsleiter, was zur Verbesserung der phy-
sischen und psychischen Gesundheit der Mitglieder beisteuert. Mitunter halten sie auch 
die erforderliche Sportstätteninfrastruktur vor. So fördern sie einen aktiven Lebensstil 
und helfen mit ihrem Angebot, Krankheiten vorzubeugen. Als Orte der Begegnung für 
Menschen unterschiedlicher Herkunft, Altersgruppen und sozialer Schichten tragen sie 
zum sozialen Zusammenhalt und der Integration von Menschen mit Behinderung ge-
mäß dem Bayerischen Behindertengleichstellungsgesetz (BayBGG) sowie von Men-
schen mit Migrationshintergrund bei. Durch den Sport werden Teamarbeit, Disziplin, 
Fairness und der Umgang mit Niederlagen vermittelt. Diese Werte sind nicht nur im 
Sport, sondern auch im täglichen Leben von großer Bedeutung. Sportvereine fördern 
lokale Traditionen und Werte und tragen zur kulturellen Vielfalt bei. 



Drucksache 19/8457 Bayerischer Landtag 19. Wahlperiode Seite 9 

 

Die Sportdachverbände setzen sich als Interessenvertreter der Vereine und der Fach-
verbände für die Belange des Sports sowie der Sportlerinnen und Sportler ein. Sie ko-
ordinieren die Aktivitäten der Mitgliedsverbände und -vereine. Die Sportfachverbände 
organisieren Wettkämpfe, Meisterschaften und andere sportliche Veranstaltungen und 
sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Sie legen die Regeln und Standards für die je-
weiligen Sportarten fest und sorgen für die Einhaltung dieser Regeln, um Fairness und 
Sicherheit im Wettkampf zu gewährleisten. Neben dem Leistungssport fördern die Ver-
bände auch den Breitensport, um eine breite Teilnahme am Sport zu ermöglichen und 
die Gesundheit der Bevölkerung zu unterstützen. Sie tragen damit wesentlich zur Ent-
wicklung und Förderung des Sports bei. 

Der Freistaat Bayern erkennt die grundlegenden Strukturen und die Organisation des 
Sports deshalb an, unterstützt den organisierten Sport unter Wahrung seiner Autonomie 
und arbeitet mit ihm vertrauensvoll zusammen. 

Art. 2 Abs. 2 

Gleichzeitig ist aber auch der organisierte Sport der staatlichen Rechtsordnung ver-
pflichtet, die seiner Selbstregelungsbefugnis etwa im Hinblick auf Aufrechterhaltung der 
Sportorganisation und die Durchführung von Wettkämpfen Grenzen setzt; diese muss 
namentlich in einen möglichst schonenden Ausgleich im Sinne praktischer Konkordanz 
mit gegenläufigen Rechtspositionen der Sportlerinnen und Sportler gebracht werden 
(vgl. Fritzweiler/Pfister/Summerer SportR-HdB/Fritzweiler, 4. Aufl. 2020, 2. Kap. Rn. 8; 
Steiner, SpuRt 2018, 186). Mit der gesellschaftlichen Rolle des Sports und anknüpfend 
an die staatliche Unterstützung geht deshalb auch eine Verantwortung des organisier-
ten Sports insbesondere in den Bereichen Diskriminierungsfreiheit und Teilhabe, Integ-
rität, Schutz vor psychischer, physischer und sexualisierter Gewalt sowie ökologische, 
ökonomische und soziale Nachhaltigkeit einher. Der Begriff Integrität des Sports um-
fasst dabei insbesondere die Wahrung von Fairness, Ehrlichkeit und Respekt im sport-
lichen Wettbewerb sowie die Verhinderung von Betrug, Manipulation, Doping und an-
derem unethischen Verhalten und die Förderung eines respektvollen Miteinanders und 
der sportlichen Werte. Die staatliche Sportförderung soll dabei wirksame finanzielle An-
reize setzen, dass der organisierte Sport seiner gesellschaftlichen Verantwortung ge-
recht wird. Details hierzu werden in den Sportförderrichtlinien (SportFöR) geregelt. 

 

Art. 3 Abs. 1 

Der Kinder- und Jugendsport spielt eine entscheidende Rolle für die körperliche Ge-
sundheit, soziale Integration, Persönlichkeitsentwicklung und Vermittlung von Werten 
bei jungen Menschen. In Kindheit und Jugend werden grundlegende motorische und 
kognitive Fähigkeiten und sportliche Fertigkeiten entwickelt und so die Grundlagen für 
langfristige körperliche und psychische Gesundheit und altersgerechte Entwicklung ge-
legt. Zugleich wird durch positive Erfahrungen im Kinder- und Jugendsport die Motiva-
tion gefördert, auch im Erwachsenenalter sportlich aktiv zu bleiben. Dies ist für den 
Breitensport von zentraler Bedeutung. Der Kinder- und Jugendsport ist zugleich auch 
entscheidend für die Identifizierung und Förderung von Talenten und deren Überfüh-
rung in den Nachwuchsleistungs- und Spitzensport. Ein aktiver Lebensstil im Kindes- 
und Jugendalter wirkt sich lebenslang positiv auf die psychische und physische Ge-
sundheit aus (vgl. z. B. WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. 
Geneva: World Health Organization; 2020). 

Kinder und Jugendliche sollten sich deshalb so viel wie möglich bewegen. Zunehmende 
Inaktivität und deren gesundheitliche Folgen machen sich jedoch auch in Deutschland 
verstärkt bemerkbar und wirken sich negativ auf die physische, psychische und soziale 
Gesundheit von Kindern und Jugendlichen aus (vgl. Breuer/Josten/Schmidt: Vierter 
Deutscher Kinder- und Jugendsportbericht). Darüber hinaus zeigen Studien, dass das 
Bewegungsverhalten von Kindern und Jugendlichen in Deutschland von dem sozioöko-
nomischen Status ihrer Eltern abhängt. So ist der Anteil derjenigen Kinder und Jugend-
lichen, die sich an weniger als zwei Tagen in der Woche 60 Minuten bewegen, bei nied-
rigem sozioökonomischen Status höher (vgl. Breuer/Josten/Schmidt: Vierter Deutscher 
Kinder- und Jugendsportbericht). Dabei ist festzustellen, dass das organisierte Sport-
treiben im modernen Alltag von Kindern und Jugendlichen einen immer höheren Stel-
lenwert einnimmt und gleichzeitig das nicht organisierte Sporttreiben sowie das Spielen 
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im Freien rückläufig ist. Sportvereine erreichen stärker als jede andere Form von Ju-
gendorganisationen die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen in Deutschland. Auch 
die zusätzlichen Sportangebote an den Schulen, insbesondere an Ganztagsschulen, 
werden ausgebaut (vgl. A. Woll et al.: Die MoMo-Längsschnittstudie: Entwicklung mo-
torischer Leistungsfähigkeit und körperlich-sportlicher Aktivität und ihre Wirkung auf die 
Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland). 

Die staatliche Förderung und Unterstützung der körperlichen Aktivität im Kindes- und 
Jugendalter wird aufgrund deren wesentlicher Bedeutung für die körperliche Gesund-
heit, soziale Integration, Persönlichkeitsentwicklung und die Vermittlung von Werten in 
Art. 3 Abs. 1 Satz 1 gesetzlich verankert. Diese erfolgt nach Art. 3 Abs. 1 Satz 2 in den 
Bereichen Bewegungserziehung im organisierten Sport (Art. 3 Abs. 2), in der Kinderta-
gesbetreuung (Art. 3 Abs. 3) sowie im Schulsport (Art. 3 Abs. 4 und 5).  

Nach Art. 3 Abs. 1 Satz 2 bleibt der sich in Anlehnung an Art. 83 Abs. 1 BV sowie Art. 57 
Abs. 1 GO ergebende Auftrag der Gemeinden, im Rahmen ihres verfassungsrechtlich 
verbürgten Selbstverwaltungsrechts den Kinder- und Jugendsport zu fördern, unbe-
rührt. Dabei sind insbesondere die Schaffung und die Bereitstellung von Bewegungs- 
und Sportgelegenheiten (z. B. Turn- und Sportanlagen, Spielplätze) sowie die Unter-
stützung der örtlichen Sportvereine in den Blick zu nehmen. 

Art. 3 Abs. 2 

Durch die Teilnahme am organisierten Kinder- und Jugendsport lernen junge Menschen 
wichtige Werte wie Teamgeist, Disziplin, Fairness und Respekt. Diese Werte sind nicht 
nur im Sport, sondern auch im Alltag von großer Bedeutung und tragen zur Entwicklung 
einer verantwortungsbewussten Persönlichkeit bei. Der organisierte Sport bietet dabei 
eine Plattform für soziale Interaktion, in der Kinder und Jugendliche aus unterschiedli-
chen sozialen und kulturellen Hintergründen zusammenkommen. Hier können sie 
Freundschaften schließen, soziale Kompetenzen entwickeln und ein Gefühl der Zuge-
hörigkeit erfahren. Diese sozialen Kontakte sind nicht nur für die persönliche Entwick-
lung wichtig, sondern fördern auch den sozialen Zusammenhalt in der Gemeinschaft. 
Daneben spielt der organisierte Kinder- und Jugendsport eine entscheidende Rolle bei 
der Talentsichtung und -entwicklung, da er eine strukturierte Umgebung bietet, in der 
sportliche Fähigkeiten systematisch beobachtet und gefördert werden können. 

Art. 3 Abs. 2 normiert die staatliche Unterstützung des organisierten Kinder- und Ju-
gendsports. Dabei soll die staatliche Förderung dem organisierten Sport entsprechende 
Anreize zur aktiven Förderung der Nachwuchsarbeit setzen. Die konkrete Ausgestal-
tung der staatlichen Förderung wird durch die Sportförderrichtlinien geregelt. 

Art. 3 Abs. 3 

Neben altersgerechten Angeboten in Vereinen und Aktivität in der Familie als dem Bil-
dungsort Nummer eins bietet insbesondere die Kindertagesbetreuung durch entspre-
chende Bewegungserziehung und -förderung sowie Gesundheitsbildung die Möglich-
keit, Kinder frühestmöglich für Bewegung und Sport zu begeistern.  

Dabei sind Bewegungserziehung und -förderung bereits gem. § 12 Kinderbildungsver-
ordnung (AVBayKiBiG) verbindliches Bildungs- und Erziehungsziel jeder staatlich ge-
förderten Kindertageseinrichtung und daher Schwerpunkt pädagogischer Arbeit von 
Fachkräften. Es wird nun auch gesetzlich klargestellt, dass altersgerechte und entwick-
lungsangemessene Bewegungsangebote in Kindertageseinrichtungen sowie der Kin-
dertagespflege bereitstehen sollen und pädagogisches Personal hierfür entsprechend 
aus- und fachlich fortgebildet wird. 

Art. 3 Abs. 4 

Bewegung und Sport sind wesentliche Bestandteile ganzheitlicher Bildung. Im Mittel-
punkt steht dabei nicht nur die Erziehung zum Sport, d. h. die Hinführung an eine ge-
sunde Lebensführung mit langfristiger regelmäßiger sportlicher Betätigung, sondern 
auch die Gesundheitserziehung, die Werteerziehung sowie die Stärkung der sozialen 
und personalen Kompetenz. Gerade im Hinblick auf den Stellenwert des Sports als ein-
ziges Bewegungsfach in der Schule und die damit einhergehende Möglichkeit der 
Rhythmisierung des Schulalltags geht es ebenso um die Förderung der kognitiven Ent-
wicklung der Kinder und Jugendlichen. Über die Schulen werden dabei alle Kinder und 
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Jugendlichen – unabhängig von familiärer Herkunft und finanziellen Möglichkeiten – er-
reicht. Die Bewegungs- und Sporterziehung ist an den Schulen Bayerns deshalb kei-
neswegs auf den in den Stundentafeln verbindlich verankerten Sportunterricht be-
schränkt, sondern kann beispielsweise auch bei entsprechenden Angeboten im Rah-
men des Ganztags zum Tragen kommen. Unter ganzheitlicher Betrachtung des schuli-
schen Alltags schließt sie fächerübergreifende und außerunterrichtliche Bezüge mit ein. 

Der hohe Stellenwert von Bewegung und Sport im schulischen Kontext zeigt sich auch 
im Bereich der Lehreraus- und -fortbildung. Verpflichtend zu erteilender, lehrplanerfül-
lender Sportunterricht wird regelmäßig durch Lehrkräfte mit der Unterrichtsberechtigung 
im Fach Sport oder einer entsprechenden freiberuflichen Qualifikation erteilt, da kom-
petenzorientierte, polysportive Lehrplaninhalte eine fundierte sportartübergreifende 
Ausbildung und die Vertrautheit mit den Sicherheitsanforderungen der angebotenen 
Sportarten erfordern. Dies ist entsprechend grundgelegt in der in Theorie und Praxis 
sehr fundierten Ausbildung der Sportlehrkräfte an den bayerischen Universitäten ge-
mäß der Ordnung der Ersten Prüfung für ein Lehramt an öffentlichen Schulen (Lehr-
amtsprüfungsordnung I – LPO I) und im Vorbereitungsdienst gemäß der Ordnung der 
Zweiten Staatsprüfung für ein Lehramt an öffentlichen Schulen (Lehramtsprüfungsord-
nung II – LPO II) sowie in den hochwertigen Angeboten der Staatlichen Lehrerfortbil-
dung für den Sportunterricht. Das bayernweite Angebot berücksichtigt die Nachfrage 
der Schulpraxis, greift konzeptionelle Neuerungen auf und reicht dabei von sportar-
tübergreifenden bzw. sportartspezifischen Fort- bzw. Weiterbildungslehrgängen bis hin 
zu schulartübergreifenden bzw. schulartspezifischen Maßnahmen. Fort- und Weiterbil-
dungen im Schwimmen insbesondere im Grundschulbereich bilden dabei einen wichti-
gen Schwerpunkt. 

Zusätzlich sehen § 36 Abs. 1 Nr. 5 LPO I für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung 
im Fach Didaktik der Grundschule und § 38 Abs. 1 Nr. 5 LPO I für die Zulassung zur 
Ersten Staatsprüfung im Fach Didaktiken einer Fächergruppe der Mittelschule jeweils 
den Nachweis von Basisqualifikationen im Fach Sport vor, wenn Sport nicht als Unter-
richtsfach gemäß § 35 Abs. 1 LPO I oder im Rahmen der Didaktik der Grundschule ge-
mäß § 35 Abs. 3 LPO I oder als Unterrichtsfach gemäß § 37 Abs. 1 LPO I oder im Rah-
men der Didaktiken einer Fächergruppe der Mittelschule gemäß § 37 Abs. 3 LPO I ge-
wählt wurde. Durch die Einführung von Basisqualifikationen wird insbesondere der Tat-
sache Rechnung getragen, dass Bewerberinnen und Bewerber für das Lehramt an 
Grundschulen und das Lehramt an Mittelschulen im Vorbereitungsdienst auch in Fä-
chern ausgebildet werden, die sie nicht studiert haben. Bereits im Rahmen des Studi-
ums wird so für die Grundanforderungen des Faches Sport sensibilisiert und hierdurch 
der Grundstein für eine weitere fachliche Qualifizierung im Rahmen des Vorbereitungs-
dienstes sowie der staatlichen Lehrerfortbildung für den Sportunterricht gelegt.  

Den Sportunterricht ergänzende angeleitete sportliche Bildungsangebote im Rahmen 
der Ganztagsangebote unter Schulaufsicht oder des „Sport-nach-1“-Modells erfordern 
regelmäßig entweder die Unterrichtsberechtigung für das Fach Sport oder als Mindest-
anforderung eine freiberufliche oder vereinsorientierte i. d. R. sportartspezifische Qua-
lifikation im Sport (fachliche Befähigung im jeweiligen Bereich). 

Art. 3 Abs. 5 

Die in allen Fachlehrplänen Sport intendierte langfristige Bindung der Schülerinnen und 
Schüler an Bewegung und Sport kann insbesondere dann gelingen, wenn sich die schu-
lische Bewegungsförderung nicht nur auf den Sportunterricht beschränkt, sondern 
wenn Nahtstellen zum Vereinssport geschaffen sowie genutzt werden und die Eltern 
vom Stellenwert sportlicher Betätigung überzeugt sind. 

Kooperationen von Schulen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe mit Sport-
vereinen eröffnen allen Kindern und Jugendlichen, insbesondere auch sozial benach-
teiligten, den Zugang zu Sportmöglichkeiten. Über den Sportunterricht hinaus bestehen 
vielfältige Möglichkeiten für Vereine und Akteure des organisierten Sports, in unter-
schiedlichem Umfang an einer Schule aktiv zu werden, wie z. B. durch eine Kooperation 
im Rahmen des „Sport-nach-1“-Modells, als Kooperationspartner im gebundenen oder 
offenen Ganztagsschulangebot oder als Träger einer Mittagsbetreuung. 
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Die inhaltliche Schwerpunktsetzung erfolgt im Rahmen des schulspezifischen pädago-
gischen Konzepts des Ganztagsangebots der einzelnen Schule orientiert an deren Pro-
fil, Bedürfnissen und den Gegebenheiten vor Ort wie z. B. Verfügbarkeit geeigneter 
Sportstätten, geeigneten Personals oder der tatsächlich bestehenden Kapazitäten von 
Vereinen. 

Dabei entscheiden Kommunen und Träger bzw. Schulen in eigener Verantwortung über 
die Kooperation mit externen Partnern, wie Sportvereinen. 

Art. 3 Abs. 6 

Abs. 6 greift mit der Ausbildung für die Bewegungs- und Sporterziehung sowie -förde-
rung einen wichtigen Teil der Voraussetzungspflege für den professionellen Sportunter-
richt an öffentlichen Schulen und darüber hinaus auf, der den Hochschulen insbeson-
dere mit dem Angebot von Sportstudiengängen und der Sportlehrerausbildung obliegt. 
Ausganspunkt ist insoweit, dass ein hohes Qualitätsniveau in den Sportstudiengängen 
und der Sportlehrerausbildung schon durch besondere Zugangsvoraussetzungen zum 
Studium (sog. Sporteignungsprüfung) sichergestellt wird. So wird bereits vor Beginn der 
eigentlichen Ausbildung die hohe Qualität der zukünftigen Sportlehrkräfte sichergestellt, 
indem für das Studium eines Sportstudiengangs neben den allgemeinen Qualifikations-
voraussetzungen die Eignung für diesen Studiengang in einer Eignungsprüfung nach-
zuweisen ist (Art. 89 Abs. 3, Abs. 6 des Bayerischen Hochschulinnovationsgesetzes – 
BayHIG i. V. m. §§ 12 ff. der Verordnung über die Qualifikation für ein Studium an den 
Hochschulen des Freistaates Bayern und den staatlich anerkannten nichtstaatlichen 
Hochschulen [Qualifikationsverordnung – QualV]). Der hohe Stellenwert, der dieser 
Qualitätssicherung beigemessen wird, kommt neben den hohen Anforderungen auch 
darin zum Ausdruck, dass die Sporteignungsprüfung in Bayern zentral veranstaltet wird 
(vgl. § 12 Abs. 1 Satz 1 QualV). Ausnahmen vom Erfordernis des Eignungsnachweises 
im Rahmen der Sporteignungsprüfung gelten unter bestimmten Voraussetzungen für 
Leistungssportlerinnen und -sportler. Hier wird der hohe qualitative Anspruch für den 
Zugang zum Sportstudium durch die Anerkennung der bereits unter Beweis gestellten 
sportlichen Leistung mit dem Ziel der Vermeidung bürokratischer Doppelbelastung in 
Einklang gebracht. 

Die Vorgaben der Lehramtsprüfungsordnung I stellen sicher, dass zukünftige Sportlehr-
kräfte in Theorie und Praxis eine sehr fundierte Ausbildung an den bayerischen Univer-
sitäten durchlaufen. Besondere Schwerpunkte dieser liegen sowohl auf einer sportar-
tübergreifenden sportpraktischen Ausbildung (vgl. beispielsweise Anforderungen für die 
1. Staatsprüfung im vertieft studierten Fach Sport gem. § 83 Abs. 3 LPO I) als auch auf 
einer vielfältigen und fundierten theoretischen sportwissenschaftlichen Ausbildung (ins-
besondere in den Bereichen Sportmedizin, Trainings- und Bewegungswissenschaften, 
Sportpädagogik und -psychologie). Bayerische Sportlehrkräfte sind in didaktischer so-
wie fachlicher Hinsicht ausgebildet, um sowohl homogene als auch heterogene Schü-
lergruppen mit ggf. weniger sportlichen oder gar dem Sport ängstlich gegenüberstehen-
den Kindern zielführend und bestmöglich fordern sowie fördern zu können.  

Abs. 6 bezieht die Ausbildung für die Sport- und Bewegungserziehung und -förderung 
als Aufgabe der Hochschulen jedoch nicht nur auf den besonders wichtigen schulischen 
Kontext, sondern versteht sie in einem umfassenderen Sinn (beispielsweise auch für 
Anwendungsfelder im Breiten- oder Leistungssport). Ihre Grundlage bilden (auch vor 
dem Hintergrund übergreifender gesellschaftlicher Themen wie Nachhaltigkeit, Tech-
nologie, Ernährung, Tourismus etc.) nicht nur Forschung und Lehre in den Sportwis-
senschaften im engeren Sinn, sondern auch in benachbarten Disziplinen, wie Abs. 6 
ausdrücklich anerkennt. Von zentraler Bedeutung ist in diesem Zusammenhang insbe-
sondere der Brückenschlag zu den Gesundheitswissenschaften, zu (Sport-)Medizin 
und Psychologie, aber etwa auch zur Ökonomie. Im Hinblick auf den fortschreitenden 
Klimawandel und die damit einhergehenden zunehmenden und intensiveren Hitzeperi-
oden gewinnt dabei auch der Hitze- und UV-Schutz an Relevanz, um körperlicher Über-
lastung, insbesondere bei Kindern, vorzubeugen. Vor dem Hintergrund der Zielsetzung 
von Inklusion im Sport (vgl. Art. 6) kommt Forschung und Lehre zum Inklusionssport in 
Sportwissenschaft und benachbarten Disziplinen eine wichtige Funktion zu. Die hier 
geschaffenen Grundlagen können später Basis für innovative Konzepte im Inklusions-
sport sein und den Inklusionssport für alle Altersgruppen fördern. 
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Art. 4 Abs. 1 

In Art. 4 Abs. 1 wird die Unterstützung des Freistaates Bayern für den Nachwuchsleis-
tungssport normiert.  

Der Nachwuchsleistungssport ist entscheidend für die Identifikation und Förderung 
sportlicher Talente. Nachwuchsleistungssportlerinnen und -sportler sowie Spitzensport-
lerinnen und -sportler sind häufig Vorbilder für ganze Generationen. Bayerische Spit-
zensportlerinnen und -sportler und deren Erfolge erhöhen nicht nur das Ansehen Bay-
erns in der Sportwelt, sondern motivieren und begeistern auch in der Breite für die je-
weilige Sportart. 

Im Nachwuchsleistungssport wird die Grundlage für zukünftige spitzensportliche Er-
folge gelegt. Letztere verantworten die Spitzensportfachverbände auf Bundesebene. 
Deren Förderung erfolgt durch den Bund. Durch die Stärkung des Nachwuchsleistungs-
sports unterstützt der Freistaat Bayern die durch den Bund erfolgende Förderung des 
Spitzensports und leistet hierdurch einen effektiven Beitrag. 

Die Förderung des auf den Spitzensport abgestimmten Nachwuchsleistungssports er-
fährt deshalb ziel- und zweckgerichtete finanzielle Unterstützung durch den Freistaat 
Bayern unter besonderer Berücksichtigung des Leistungsgedankens. Die Sportver-
bände können ihre Unterstützungsbedarfe dabei über die „zielorientierte Budgetförde-
rung“ nach den Verwaltungsvorschriften zur staatlichen Förderung des organisierten 
Sports weitgehend selbst bestimmen. 

Art. 4 Abs. 2 

Wie im Rahmen der 46. Sportministerkonferenz festgestellt, obliegt „die Identifizierung 
und Entwicklung von Athletinnen und Athleten [...] dem organisierten Sport.“ Dessen 
gezielte Talentsichtung und -entwicklung soll durch frühzeitige Verknüpfung zwischen 
Schulen, Vereinen und Verbänden gestärkt werden, um den organisierten Sport noch 
besser in die Lage zu versetzen, potenzielle Spitzensportlerinnen und Spitzensportler 
frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu fördern. Der Freistaat Bayern stellt hierzu 
entsprechende Mittel nach den Verwaltungsvorschriften zur staatlichen Förderung des 
organisierten Sports zur Verfügung.  

Dabei wird die Unterstützung des Freistaates Bayern für die Vereinbarkeit von Bildung 
und Beruf mit der leistungssportlichen Entwicklung, z. B. im Rahmen der Spitzensport-
förderung bei der Bayerischen Polizei, als Dienstherr und Arbeitgeber, bei den bayeri-
schen Partnerhochschulen des Spitzensports oder in den Schule-Leistungssport-Ver-
bundsystemen normiert.  

Alle Schule-Leistungssport-Verbundsysteme in Bayern basieren auf mit dem Olympia-
stützpunkt (OSP) Bayern abgestimmten Konzeptionen der bayerischen Sportfachver-
bände sowie einer klaren Aufgabentrennung:  

Die schulische Ausbildung obliegt der Schule in alleiniger Verantwortung. Die schuli-
schen Fördermaßnahmen richten sich dabei im Rahmen der Möglichkeiten nach den 
Anforderungen des Nachwuchsleistungssports und können insbesondere sein: die Bil-
dung von Leistungssportklassen, die Einrichtung von Stundenplanfenstern für vormit-
tägliche Trainingseinheiten der Sportfachverbände, pädagogische Sondermaßnahmen 
wie Hausaufgabenbetreuung und Nachführunterricht und die Möglichkeit der Verlänge-
rung der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe für herausragende Leistungs-
sportlerinnen bzw. -sportler an den „Eliteschulen des Sports“ (EdS). Der Zusammen-
schluss der drei weiterführenden Schularten sowie einer Fachoberschule in einem EdS-
Verbundsystem bildet dabei das differenzierte bayerische Schulwesen ab – und ermög-
licht einen Wechsel zwischen den Schularten, ohne dass die leistungssportliche Förde-
rung eingeschränkt wird. 

Für die leistungssportliche Ausbildung und Betreuung der Nachwuchs-Leistungssport-
talente ist der jeweilige Sportfachverband alleinverantwortlich. Zu den Aufgaben der je-
weiligen olympischen Sportfachverbände zählen insbesondere die Bereitstellung geeig-
neter Trainerinnen und Trainer und Sportstätten, der Transport zu und von den Sport-
stätten, die Durchführung von Testverfahren zur Feststellung und regelmäßigen Über-
prüfung der sportlichen Eignung sowie die laufende sportmedizinische Betreuung. 
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Ebenso fällt darunter die Internatsunterbringung, da sie allein den Konzentrationsbe-
mühungen des Nachwuchsleistungs- und Spitzensports zur Nutzung der leistungssport-
lichen Infrastruktur (an EdS: Bundesstützpunkte) geschuldet ist und der Entscheidung 
zur Aufnahme in ein Internat ausschließlich sportfachliche Kriterien, allem voran die 
Kaderzugehörigkeit, zugrunde liegen. Bei diesen Aufgaben wird der organisierte Sport 
vom Freistaat Bayern unterstützt. 

Die Entwicklungen im olympischen Hochleistungssport stellen immer höhere Anforde-
rungen, die nur durch einen langfristigen Leistungsaufbau erreicht werden können und 
deshalb auch auf den Nachwuchsbereich durchschlagen. Gleichzeitig gilt es, herausra-
gende Talente in Bildung, Ausbildung und Beruf auch für ein Leben nach dem Leis-
tungssport bestmöglich zu fördern. Der Harmonisierung der mitunter konkurrierenden 
Ansprüche kommt dabei eine Schlüsselrolle zu, um diese in die Weltspitze des olympi-
schen Sports zu führen. Dies unterstreicht die Aussage des Deutschen Olympischen 
Sportbundes (DOSB), wonach 80 % der in Deutschland geförderten Leistungssportle-
rinnen und -sportler eine Hochschulzugangsberechtigung erwerben. Sie macht deutlich, 
wie wichtig die sog. „duale Karriere“ für den Nachwuchsleistungs- und Spitzensport in 
Deutschland ist. Der hieraus erwachsenden Verantwortung nimmt sich der Freistaat 
Bayern im Rahmen seiner Zuständigkeit in der Zusammenarbeit mit dem organisierten 
olympischen Sport und in Passung zu den Spitzensportstrukturen an. Greifbar wird dies 
insbesondere an der Etablierung leistungsfähiger Partnerschulen des Leistungssports, 
d. h. Schule-Leistungssport-Verbundsysteme, für den olympischen Sommer- und Win-
tersport, an den bayerischen Partnerhochschulen des Spitzensports und an der Spit-
zensportförderung bei der Bayerischen Polizei. 

Die Wirksamkeit der bayerischen Schule-Leistungssport-Verbundsysteme (derzeit ins-
besondere die vier vom DOSB mit dem Prädikat „Eliteschule des Sports“ ausgezeich-
neten „Partnerschulen des Leistungssports“ an den Standorten Berchtesgaden, Oberst-
dorf, Nürnberg und München und als deren regionaler Unterbau mit Zulieferfunktion: 
34 „Partnerschulen des Wintersports“ sowie neun „Partnerschulen des Sommersports“ 
als Pilotprojekt) zeigt sich insbesondere an den regelmäßigen hervorragenden Ergeb-
nissen bayerischer Athletinnen und Athleten z. B. bei Olympischen Spielen, die dort 
teilweise bereits während der Schulzeit Medaillen gewinnen. 

Die klare Aufgabentrennung ist auch für die zehn in Bayern bestehenden Partnerhoch-
schulen des Spitzensports strukturbildend, deren wissenschaftliche Begleitung (Sport-
medizin, Trainingswissenschaft, Psychologie etc.) für den Erfolg des Spitzensports in 
Bayern unverzichtbar ist. Im Hochschulbereich hat der Freistaat Bayern zusätzlich mit 
Art. 5 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 des Bayerischen Hochschulzulassungsgesetzes (BayHZG) 
die Möglichkeit eröffnet, bei der Hochschulzulassung zu örtlich beschränkten Studien-
gängen sog. Vorabquoten für Spitzensportlerinnen und -sportler zu bilden, und dadurch 
im Rahmen seiner Zuständigkeit eine zentrale Forderung des organisierten Sports um-
gesetzt. 

Nach Art. 5 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 BayHZG können die Hochschulen im Rahmen örtlicher 
Zulassungsbeschränkungen – zusätzlich zu den nach Art. 5 Abs. 3 Satz 1 BayHZG 
zwingend vorzusehenden Vorabquoten – vorsehen, von den festgesetzten Zulassungs-
zahlen bis zu 3 % der zur Verfügung stehenden Studienplätze für Bewerberinnen und 
Bewerber vorweg abzuziehen, die einem von der Hochschule durch Satzung festgeleg-
ten, im öffentlichen Interesse zu berücksichtigenden oder zu fördernden Personenkreis 
angehören, insbesondere für Bewerberinnen und Bewerber, die einem auf Bundes-
ebene gebildeten Olympia-, Perspektiv-, Ergänzungs- oder Nachwuchskader 1 eines 
Bundesfachverbands des DOSB angehören oder aufgrund sonstiger berechtigter Um-
stände an den Studienort gebunden sind. Hierdurch werden außerordentliche sportliche 
Leistungen honoriert. 

 

Art. 5 Abs. 1 

Um die gesamtgesellschaftliche Bedeutung hervorzuheben, beschreibt Art. 5 Abs. 1 
den Breitensport als die Sportausübung für jedermann als Freizeitbeschäftigung (vgl. 
hierzu auch BeckOK KommunalR Bayern/Retzmann, 26. Ed. 01.05.2025, GO Art. 57 
Rn. 49). Dies umfasst sowohl organisierten als auch nicht organisierten Sport ein-
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schließlich des Gesundheitssports ohne Fokussierung auf Leistungssport und Wett-
kämpfe (vgl. VGH München Urt. v. 24.08.2007 – 22 B 05.2870, BeckRS 2008, 31329 
Rn. 23; Steiner, SpuRt 2009, 222). 

Durch den Breitensport soll möglichst vielen Menschen die Teilnahme an sportlichen 
Aktivitäten ermöglicht werden, um deren Vitalität, Gesundheit, Fitness und Lebensqua-
lität zu fördern. Er führt – unabhängig von einer Behinderung, der Herkunft oder sozialen 
Schicht – Menschen jeglichen Fitnesslevels und Alters zusammen. Daneben werden 
durch den Breitensport Freude an der Bewegung und Gemeinschaftserlebnisse sowie 
grundlegende Werte wie Teamgeist, Respekt, Disziplin, Durchhaltevermögen, Fair-
ness, Leistungsbereitschaft und soziale Kompetenzen vermittelt. Er ermöglicht es jun-
gen Menschen, verschiedene Sportarten auszuprobieren, ihre Interessen sowie Talente 
zu entdecken, und kann als wichtiger Einstieg in den Leistungssport dienen.  

Dabei sind auch regionale Sportveranstaltungen entscheidend, um bereits im Kinder- 
und Jugendsport über den Nachwuchsleistungssport bis hin zum wettkampforientierten 
Breitensport die Sportlerinnen und Sportler an höhere Leistungsniveaus heranzuführen 
und es ihnen zu ermöglichen, notwendige Wettkampferfahrung zu sammeln. Somit 
kann ein funktionierender Übergang von kleinen regionalen Veranstaltungen zu Sport-
großveranstaltungen gewährleistet werden. 

Art. 5 Abs. 2 

Bewegung wirkt in jedem Alter gesundheitsfördernd. Über den Lebensverlauf ändern 
sich jedoch die Art der körperlichen Aktivität und die gesundheitlichen Prioritäten. In 
jungen Jahren steht die motorische Entwicklung im Vordergrund sowie das Ziel, Kinder 
frühzeitig an einen gesunden, aktiven Lebensstil heranzuführen. Ab dem frühen Er-
wachsenenalter dienen Bewegung und Sport insbesondere dem weiteren Aufbau und 
Erhalt der Muskelmasse und körperlichen Leistungsfähigkeit und der Vorbeugung ver-
schiedener Erkrankungen. Im höheren Alter einschließlich des Seniorensports stehen 
vor allem der Erhalt von Mobilität und Selbstständigkeit im Fokus. Angesichts der stei-
genden Lebenserwartung und des wachsenden Anteils älterer Menschen in der Bevöl-
kerung können gezielte Bewegungsangebote zur Gesundheit und sozialen Integration 
beitragen und damit nicht nur die individuelle Lebensqualität verbessern, sondern lang-
fristig das Gesundheitssystem entlasten, indem Erkrankungen und Pflegebedarf verrin-
gert oder bestenfalls vermieden werden. 

Daher sieht Art. 5 Abs. 2 Satz 1 vor, dass der Freistaat Bayern Bewegungs- und Sport-
angebote des organisierten Breitensports unterstützt. Satz 2 knüpft an die Regelung 
des Art. 57 Abs. 1 GO an, wonach die Gemeinden in den Grenzen ihrer Leistungsfähig-
keit insbesondere auch die nach den örtlichen Verhältnissen erforderlichen Einrichtun-
gen der Jugendertüchtigung und des Breitensports schaffen und unterhalten sollen. 

 

Art. 6 Abs. 1 

Art. 118a BV setzt das Ziel, Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen die 
Teilhabe zu ermöglichen. Diese Vorgabe wird in Art. 6 Abs. 1 für den Sportbereich kon-
kretisiert. Denn die inklusive Gesellschaft ist nicht nur die gerechtere Gesellschaft, sie 
ist auch die bessere Gesellschaft, weil sie großartige Talente und Leistungen von Men-
schen mit Behinderung miteinbezieht. Im Sinne von Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG sollen auch 
im Sport verbesserte Bedingungen geschaffen werden, insbesondere gleiche Teilnah-
memöglichkeiten. 

Sport eignet sich dabei ganz besonders dafür, die Inklusion und die Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) weiter voranzubringen, vor allem, wenn Men-
schen mit und ohne Behinderung gemeinsam Sport treiben.  

Der Breitensport für Menschen mit Behinderung zielt im Sinne der Inklusion auf Spaß 
an der Bewegung, Begegnungen und Gemeinschaftserlebnisse ab. Er hilft, Vertrauen 
in die eigenen Stärken zu gewinnen, gibt Motivation und Energie. Der Inklusions- und 
Breitensport bringt Menschen mit und ohne Behinderung zusammen und leistet somit 
einen wichtigen Beitrag zur Inklusion für Menschen mit Behinderung. 
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Im Schulbereich ist deshalb inklusiver Unterricht schon seit 2011 verbindliche Aufgabe 
aller Schulen und entsprechend im Bayerischen Gesetz über das Erziehungs- und Un-
terrichtswesen (BayEUG) verankert. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen des „Bayeri-
schen Wegs der Inklusion“, der auch in Zukunft kontinuierlich weiter entfaltet wird. Von 
schulischer Seite sind sowohl hinsichtlich des gemeinsamen Unterrichts als auch bei 
sonstigen Schulveranstaltungen im gegebenen Rahmen grundsätzlich alle Möglichkei-
ten auszuschöpfen, um allen Kindern und Jugendlichen die Teilnahme zu ermöglichen. 
Seit 2011 wurden schulartübergreifend jährlich 100 zusätzliche Stellen ausschließlich 
für Inklusion (bis einschl. Schuljahr 2025/2026 insg. 1 500 Stellen) bereitgestellt, um die 
schulischen Rahmenbedingungen für die gezielte Unterstützung von Schülerinnen und 
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf schrittweise zu verbessern. Ergän-
zend kommen – schulartspezifisch unterschiedlich – weitere Kapazitäten aus den all-
gemeinen Lehrämtern hinzu, insbesondere zur Umsetzung der Inklusion einzelner 
Schülerinnen und Schüler in den einzelnen allgemeinen Schularten. Hiervon profitiert 
natürlich auch der Schulsport. 

Art. 6 Abs. 2 

Im Bereich des Behindertenbreitensports ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
den auf Landesebene wirkenden Behindertensportverbänden wichtig, um Menschen 
mit Behinderung in diesem Bereich Teilhabe und Chancengleichheit zu ermöglichen. 

Die Vereine vor Ort sind dabei für die Inklusion von entscheidender Bedeutung. Noch 
mehr Vereine werden deshalb dazu ermutigt, sich für Menschen mit Behinderung zu 
öffnen, damit Inklusion weiter vorangebracht wird. Durch gemeinsame sportliche Akti-
vitäten wird das Verständnis und die Akzeptanz gefördert, wodurch Berührungsängste 
und Vorurteile abgebaut werden. Inklusiver Sport stärkt zudem das Selbstbewusstsein 
und die Selbstständigkeit von Menschen mit Behinderung, indem er ihnen die Möglich-
keit gibt, ihre Talente zu entfalten. Der Freistaat Bayern setzt daher gemäß Art. 6 Abs. 2 
wirksame Anreize, dass der organisierte Sport seiner gesellschaftlichen Verantwortung 
im Bereich Inklusion gerecht wird. Die nähere Ausgestaltung wird in den Verwaltungs-
vorschriften zur staatlichen Förderung des organisierten Sports geregelt. 

Art. 6 Abs. 3 

In Art. 6 Abs. 3 werden die Maßnahmen zur Stärkung der inklusiven Wirkung des Sports 
benannt. Hierzu zählen insbesondere die Herstellung und Gewährleistung größtmögli-
cher Barrierefreiheit. Sporteinrichtungen sollen allen Menschen physisch zugänglich 
und für diese nutzbar sein. Darüber hinaus empfiehlt es sich, inklusive Sportangebote 
zu entwickeln und bestehende Angebote anzupassen: Sie sollten so gestaltet werden, 
dass ihre Ausübung möglichst allen eröffnet wird und sie auf die Bedürfnisse von Men-
schen mit unterschiedlichen Fähigkeiten eingehen. Dies ist nur möglich, wenn Traine-
rinnen und Trainer und Betreuende sensibilisiert und in inklusiven Ansätzen geschult 
werden, um ein unterstützendes Umfeld zu schaffen und Vorurteile abzubauen. Im Be-
reich des Behindertensports kommt auch Wettkämpfen wie z. B. Deaflympics und den 
Special Olympics auf Landes-, Bundes- und internationaler Ebene besondere Bedeu-
tung zu. 

Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilnahme an Sportaktivitäten zu er-
möglichen, ist zudem eine Zielsetzung der UN-BRK. Die Vertragsstaaten der UN-BRK 
treffen hierzu geeignete Maßnahmen, insbesondere um Menschen mit Behinderung zu 
ermutigen, so umfassend wie möglich an breitensportlichen Aktivitäten auf allen Ebe-
nen teilzunehmen, und ihre Teilnahme zu fördern sowie um sicherzustellen, dass Men-
schen mit Behinderung Zugang zu Sportstätten und Dienstleistungen der Organisatoren 
von Sportaktivitäten haben. Barrierefreiheit in der Sportinfrastruktur ist dafür eine grund-
legende Voraussetzung. 

 

Art. 7 

Der Sport kann als kraftvolles Instrument erheblich zur Verwirklichung des Gleichheits-
grundsatzes aus Art. 118 Abs. 1 BV beitragen. Er fördert auf niedrigschwellige Weise 
die Begegnung von Menschen ganz unterschiedlicher sozialer, kultureller und ethni-
scher Herkunft und kann so den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Er schafft 
Verständigung und baut wechselseitige Vorurteile im gemeinsamen Erleben ab. Der 
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Sport vermittelt darüber hinaus Werte, Verhaltens- und Orientierungsmuster – wie Fair 
Play, Regelakzeptanz und Teamgeist – und trägt dadurch zur gesellschaftlichen In-
tegration bei. Der Sport soll dabei helfen, allen Menschen die nachhaltige und aktive 
Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen, beispielsweise durch die geknüpften Kon-
takte im Verein, das Ausüben von Ehrenämtern oder den Erwerb von Schlüsselkompe-
tenzen. 

Der Freistaat Bayern erkennt die hohe Bedeutung der Rolle des Sports für Integration 
und gesellschaftliche Teilhabe an.  

Insbesondere der organisierte Sport birgt großes Integrationspotenzial. Die derzeit rund 
17 000 Sportvereine in Bayern sind für fast alle Menschen in ihrem unmittelbaren Woh-
numfeld erreichbar. In bayerischen Sportvereinen treffen Menschen aus unterschiedli-
chen Kulturen und sozialen Bereichen aufeinander und teilen ihre Freude an der Bewe-
gung. Sie können helfen, Menschen mit Migrationshintergrund zum Sport und zu eh-
renamtlichem Engagement im Verein zu animieren. Deshalb sind Unterstützungsmaß-
nahmen zu ergreifen, um dazu beizutragen, dass das Integrationspotenzial von Bewe-
gung und Sport genutzt wird. Hierbei spielt insbesondere die Vernetzung des organi-
sierten Sports mit den handelnden Akteuren eine besondere Rolle. 

 

Art. 8 Abs. 1 

Staat und Gemeinden fördern den ehrenamtlichen Einsatz für das Gemeinwohl. Das 
Staatsziel des Art. 121 Satz 2 BV wird in Art. 8 Abs. 1 und 2 für den Bereich des Sports 
konkretisiert und spiegelt die hohe Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements und 
der Ehrenamtlichen im Sport wider. 

Das Ehrenamt ist die tragende Säule des organisierten Sports. Ehrenamtliche sind ein 
wesentliches Element der Sportvereine. 41 % der Bürgerinnen und Bürger über 
14 Jahre sind in Bayern ehrenamtlich engagiert. Nach dem Freiwilligensurvey sind 
Sport und Bewegung, v. a. in Vereinen, mit 14,7 % der größte Engagementbereich 
(vgl. Vereine und andere zivilgesellschaftliche Organisationen in Bayern: Ergebnisse 
aus dem ZiviZ-Survey 2023, Stand Oktober 2023). 

Ehrenamt ist aber nicht selbstverständlich. Der Staat kann dieses Engagement weder 
einfordern noch ersetzen. Er kann aber dafür sorgen, dass sich möglichst viele Men-
schen gerne engagieren. Der Freistaat Bayern würdigt deshalb die Arbeit der ehren-
amtlich Engagierten, unterstützt und erleichtert es, indem er gute Rahmenbedingungen 
für das Ehrenamt schafft, um weiterhin Menschen für ein ehrenamtliches Engagement 
zu gewinnen und zu begeistern. Zur Erleichterung des Ehrenamts sind dabei insbeson-
dere auch Entbürokratisierung und Deregulierung wichtig. 

Art. 8 Abs. 2 

Die Gewinnung neuer Mitglieder und Engagierter sowie die Sicherung deren dauerhaf-
ten Engagements gestaltet sich zunehmend schwieriger (vgl. Vereine und andere zivil-
gesellschaftliche Organisationen in Bayern: Ergebnisse aus dem ZiviZ-Survey 2023, 
S. 23 ff, Stand Oktober 2023). Dabei ist insbesondere der Anteil jüngerer Menschen 
rückläufig. Art. 8 Abs. 2 drückt daher das wichtige Anliegen aus, möglichst frühzeitig die 
Menschen für ein Ehrenamt im Sport zu gewinnen und zu begeistern. Da der organi-
sierte Sport in Bayern wesentlich auf ehrenamtlichem Engagement und ehrenamtlich 
Tätigen beruht, ist neben der Gewinnung von Ehrenamtlichen die Sicherung ihres lang-
fristigen Engagements ein wichtiges Ziel für den Fortbestand der Strukturen im Sport in 
Bayern. 

 

Art. 9 

Bewegungsräume und Sportanlagen sind Grundvoraussetzung für körperliche Betäti-
gung. Sie bieten den notwendigen Raum und die Infrastruktur, um verschiedene Sport-
arten auszuüben, und ermöglichen es Menschen, regelmäßig aktiv zu sein und ihre 
sportlichen Fähigkeiten zu entwickeln. Gut gestaltete Bewegungsräume und Sportanla-
gen motivieren die Bevölkerung, sich zu bewegen, indem sie attraktive und sichere Um-
gebungen schaffen, die die Teilnahme an sportlichen Aktivitäten fördern und somit zur 
Verbesserung der körperlichen Fitness und ihrer Gesundheit beitragen. 
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Dabei spielen neben der vom organisierten Sport bereitgestellten Sportinfrastruktur 
auch die Schaffung und der Erhalt von Staat und Kommunen getragener Sportanlagen 
und Bewegungsräume eine große Rolle. Bewegungsräume im Sinne von Art. 9 Satz 1 
beziehen sich hierbei auf Flächen, die ursprünglich nicht für sportliche Aktivitäten vor-
gesehen waren, jedoch zeitlich und räumlich Möglichkeiten für eine sportliche Sekun-
därnutzung bieten. Dazu zählen unter anderem Wege, Trails sowie Grün- und Wasser-
flächen. Der Freistaat Bayern setzt sich daher aktiv für deren bedarfsgerechte Gestal-
tung, Schaffung und Erhaltung ein. 

Die Einbeziehung von Bewegung und Sport in Abwägungen und Planungsvorhaben 
kann ein entscheidender Beitrag für eine aktive und sporttreibende Gesellschaft sein 
und die Lebensqualität vor Ort steigern. Dementsprechend soll der Freistaat Bayern bei 
entsprechenden Prozessen bewegungsfördernde Aspekte nach Maßgabe der Gesetze 
und unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit miteinbeziehen. Den Kommunen 
wird eine Einbeziehung empfohlen. Bewegung und Sport können für kommunale Pla-
nungsvorhaben jedoch nur dann Bedeutung haben, wenn ein städtebaulicher Bezug 
besteht (vgl. Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger/Söfker/Runkel, 157. EL Novem-
ber 2024, BauGB § 1 Rn. 110). Art. 9 akzentuiert insoweit die „sozialen und kulturellen 
Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere die Bedürfnisse der Familien, der jungen, 
alten und behinderten Menschen, unterschiedliche Auswirkungen auf Frauen und Män-
ner sowie die Belange des Bildungswesens und von Sport, Freizeit und Erholung“, die 
bereits nach der Aufzählung des Baugesetzbuchs (BauGB) in § 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB 
bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen sind. Art. 9 stellt keine Abwä-
gungsdirektive dar. 

Träger des Schulaufwands sind im Bereich der öffentlichen Schulen nach Art. 8 
Abs. 1 Satz 1, Art. 15 BaySchFG die schulartabhängig jeweils zuständigen kommuna-
len Körperschaften. Zum Sachaufwand als Teil des Schulaufwands gehören u. a. die 
Aufwendungen für die Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und 
Unterhaltung der Schulanlage einschließlich der Sportstätten (vgl. Art. 3 Abs. 2 
Nr. 1 BaySchFG). Gemäß Art. 5 Abs. 1 BaySchFG gewährt der Staat zu kommunalen 
Schulbaumaßnahmen Finanzhilfen nach Maßgabe des Bayerischen Finanzausgleichs-
gesetzes (BayFAG).  

Die originäre Zweckbestimmung als schulisch bedarfsnotwendige Sportstätte gewährt 
der Nutzung im Rahmen des Schulbetriebs uneingeschränkten Vorrang. Über die Ver-
wendung des Schulvermögens staatlicher Schulen für schulfremde Zwecke entscheidet 
unter Wahrung der schulischen Belange der zuständige Aufwandsträger im Benehmen 
mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter gem. Art. 14 Abs. 3 BaySchFG. Dabei wird 
die Nutzung der Sportstätten auch durch außerschulische Nutzergruppen, insbeson-
dere durch Sportvereine, nachdrücklich befürwortet, vgl. die Bekanntmachung des 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zur Mitnutzung der Sportstätten bei Schu-
len durch außerschulische Nutzergruppen vom 4. September 1996. 

Für die Schaffung und den Erhalt vereinseigener Sportanlagen setzt sich der Freistaat 
Bayern entsprechend Art. 11 ein. Die nähere Ausgestaltung der staatlichen Förderung 
erfolgt durch Verwaltungsvorschrift. 

 

Art. 10 Abs. 1 

Art. 10 Abs. 1 Satz 1 betont die Bedeutung von Sportgroßveranstaltungen für den Frei-
staat Bayern. Sportgroßveranstaltungen wirken sich in vielerlei Hinsicht positiv auf ge-
sellschaftlicher, wirtschaftlicher und kultureller Ebene aus. Sie können einen wirtschaft-
lichen Impuls geben, da sie zu einem Tourismusanstieg führen. Durch den stattfinden-
den Austausch verschiedener Kulturen und Nationen dienen sie der Völkerverständi-
gung und tragen zur Stärkung des internationalen Zusammenhalts bei. Ebenso können 
Sportgroßveranstaltungen das nationale oder regionale Selbstbewusstsein fördern und 
durch die Erfolge einheimischer Athletinnen und Athleten das Gemeinschaftsgefühl und 
die Identifikation mit dem eigenen Land oder der Region stärken. 
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Durch Art. 10 Abs. 1 Satz 2 wird die besondere Bedeutung der nachhaltigen Durchfüh-
rung von Sportgroßveranstaltungen für den Freistaat Bayern in den Fokus gerückt. Die 
Nutzung und Modernisierung bestehender Sport- und Veranstaltungsstätten sollte vor-
rangig betrachtet werden, um Ressourcen effizient zu nutzen und die vorhandene Inf-
rastruktur nachhaltig zu stärken. Nachhaltige Sportgroßveranstaltungen fördern nicht 
nur die wirtschaftliche Effizienz, sondern tragen auch zum Erhalt der sportlichen Vielfalt 
und gesellschaftlichen Akzeptanz bei. Sie können somit sowohl als Katalysatoren als 
auch als Motoren für eine zukunftsfähige Stadt- und Regionalentwicklung fungieren. 

Art. 10 Abs. 2 

In Art. 10 Abs. 2 wird das Ziel verankert, den Freistaat Bayern als weltoffenen Gastge-
ber von Sportgroßveranstaltungen in Bayern weiter zu etablieren und die Stellung als 
Standort für die Ausrichtung von Spitzensportevents zu festigen und auszubauen. Denn 
Sportgroßveranstaltungen rücken den Sport in den Fokus der Öffentlichkeit. Erfolge bei 
Sportgroßveranstaltungen – gerade vor „heimischer Kulisse“ – motivieren, sie spornen 
an und schaffen Vorbilder für den Nachwuchs. Gleichzeitig können Sportgroßveranstal-
tungen über Ebenen hinweg Unterstützungsleistungen anschieben, die der Gesell-
schaft zugutekommen. Und schließlich bieten Sportgroßveranstaltungen wie gerade 
auch Olympische und Paralympische Spiele die Chance, sich als gastfreundlich und 
weltoffen zu präsentieren. 

 

Art. 11 Abs. 1 

Aufgrund der großen Bedeutung für die Gesellschaft wird der organisierte Sport vom 
Freistaat Bayern finanziell unterstützt. Dies ist Grundlage dafür, dass Bewegung und 
Sport in sämtlichen Bereichen ihre positiven Wirkungen auf die Gesellschaft voll entfal-
ten können. Um einen an den sportpolitischen Zielen des Bayerischen Sportgesetzes 
ausgerichteten effektiven Mitteleinsatz sicherzustellen, werden in Art. 11 Abs. 1 die we-
sentlichen Bereiche der staatlichen Bewegungs- und Sportförderung des organisierten 
Sports benannt. 

Die nähere Ausgestaltung der staatlichen Förderung erfolgt durch Verwaltungsvor-
schrift. 

Art. 11 Abs. 2 

Dem organisierten Sport sollen durch die staatliche Förderung wirksame finanzielle An-
reize gesetzt werden, damit dieser seiner gesellschaftlichen Verantwortung in Bezug 
auf Diskriminierungsfreiheit und gesellschaftliche Teilhabe, Integrität des Sports, 
Schutz vor sexualisierter, psychischer und physischer Gewalt sowie ökologische, öko-
nomische und soziale Nachhaltigkeit gerecht wird. 

 

Art. 12 

Die Erfassung des Bayerischen Landessportbeirats als ein maßgebliches Gremium für 
den Sport im Bayerischen Sportgesetz setzt das Anliegen, in einem Gesetz die im 
Sportkontext stehenden Bereiche ressort- und ebenenübergreifend zu fassen, konse-
quent um. Sein Themenspektrum umfasst alle Bereiche des Sports – Vereins- und 
Schulsport, Breiten- wie Spitzensport sowie Angebote für Menschen mit Behinderung. 

Das bewährte Gremium des Landessportbeirats berät den Landtag, die Staatsregierung 
und alle mit Sportangelegenheiten befassten Stellen und Einrichtungen in grundsätzli-
chen Fragen des Sports. Der Landessportbeirat nimmt zu Anfragen Stellung oder er-
stellt Gutachten. Dabei liefert er dem Landtag, der Staatsregierung und den Staatsmi-
nisterien kreative Vorschläge im Hinblick auf Verbesserungen, Mängelbeseitigung und 
innovative Maßnahmen für den Sport und fördert die allgemeine Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet des Sports. Zur Verdeutlichung wird dem Landessportbeirat in Art. 12 
Abs. 1 Satz 2 die Aufgabe zugewiesen, an der Weiterentwicklung der bayerischen 
Sportlandschaft aktiv mitzuwirken. 

Zugleich wird der Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband Bayern (BVS Bayern) 
in Art. 12 Abs. 2 Satz 3 als größter Sportverband für Menschen mit Behinderung im 
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Freistaat Bayern als Vertreter des Sports für Menschen mit Behinderung im Bayeri-
schen Landessportbeirat namentlich benannt. Entsprechend der langjährigen bewähr-
ten und erfolgreichen Praxis wird der Arbeitskreis Sportwissenschaft und Sport der Uni-
versitäten in Bayern als Vertreter der Sportwissenschaft benannt. Zudem wird der Bay-
erischen Sportjugend im Bayerischen Landes-Sportverband e.V. als größter Jugendor-
ganisation innerhalb des Bayerischen Jugendrings und anerkanntem Träger der freien 
Kinder- und Jugendhilfe für die gesamte sportliche Jugendarbeit das Recht eingeräumt, 
einen der beiden Vertreter des Bayerischen Jugendrings zu benennen. Die weiteren 
Anpassungen erfolgen aufgrund geänderter Bezeichnungen der einzelnen Verbände, 
Vereine und Körperschaften des öffentlichen Rechts. 

 

Art. 13 

Die auf der Grundlage des Bayerischen Sportgesetzes als sportpolitisches Gesamtkon-
zept zu erstellende Umsetzungsstrategie im staatlichen Bereich ermöglicht die flexible 
Anpassung an sich ändernde Rahmenbedingungen und Bedürfnisse, um aktuellen Her-
ausforderungen besser gerecht zu werden. Die Entwicklung erfolgt im engen Austausch 
mit dem organisierten Sport und dem Bayerischen Landessportbeirat sowie unter Ein-
beziehung der Fachkompetenz gegebenenfalls weiterer betroffener Akteure und ge-
währleistet auf diese Weise die Praxistauglichkeit der strategischen Grundlagen. 

Auf der Grundlage der Umsetzungsstrategie ergreifen die Ressorts in eigener Zustän-
digkeit und im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel und Stellen konkrete und ziel-
gerichtete Maßnahmen. 

 

Art. 14 

Art. 14 stellt schon aus haushalterischen Gründen klar, dass aus den durch dieses Ge-
setz begründeten Förderungen, Angeboten, Begünstigungen oder sonstigen geschil-
derten Maßnahmen der Förderung des Sports keine subjektiven Rechte oder Klagbar-
keiten erwachsen. Davon ausgenommen ist nach Satz 2 der bereits bisher bestehende 
Anspruch der Mitglieder des Landessportsbeirats auf Erstattung von Reisekosten nach 
den Vorschriften des Bayerischen Reisekostengesetzes. 

 

Art. 15 

Art. 15 stellt eine Übergangsvorschrift für die Mitglieder des Landessportbeirats dar. 
Bestehende Mitglieder bleiben damit bis zum Ende der Legislaturperiode oder bis zu 
ihrem vorzeitigen Ausscheiden im Amt. Im Falle einer erforderlichen Nachbesetzung 
wegen vorzeitigen Ausscheidens findet bereits die neue Gesetzesfassung im Hinblick 
auf das nachzubesetzende Mitglied Anwendung. 

 

Art. 16 

Die Vorschrift behandelt das Inkrafttreten des Gesetzes. Das Gesetz über den Bayeri-
schen Landessportbeirat in der in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 227-1-I) 
veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch § 1 Abs. 260 der Verordnung 
vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird aufgehoben. Die in diesem 
Gesetz bestehenden Regelungen werden in Art. 12 BaySportG übernommen und zu-
sammengefasst. 

 

 


